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seine Rechtsberatungserlaubnis auf die
Gesellschaft überträgt) oder Einzelper-
son, müssen durch hoheitliche Stellen
der Verwaltungsbehörden als Organ
der Rechtspflege bestimmt und zuge-
lassen werden. 

Diese Zulassung können nur freiberuf-
lich tätige Rechtsberater erhalten, die
völlig weisungsungebunden arbeiten
und nur ihrem freiberuflichen Auftrag
verpflichtet sind. Unternehmen bzw.
Personen ohne die genannten Rechts-
beratungsbefugnisse dürfen hieraus
folgend keine Rechtsberatung anbieten
und ableisten, da sie wegen der Interes-
senkollision mit ihrer eigentlichen Un-
ternehmenstätigkeit keine entspre-
chende Erlaubnis besitzen dürfen. 

Aus gleichem Grund gilt dies auch z. B.
für Tochtergesellschaften von Finanz-
dienstleistungsunternehmen. Es ist al-
so völlig unerheblich, wie viel Juristen
oder Rechtsberater eine Unternehmung
beschäftigt, es kommt ausschließlich
darauf an, ob die Unternehmung selbst
eine Rechtsberatungserlaubnis besitzt.
Die gerne auf diesen Sachverhalt von
einigen erlaubnisfreien Berufsgruppen
erwiderte Annex-Beratungskompetenz
führt an dieser Stelle, aufgrund eindeu-
tiger gesetzlicher Vorgaben und BGH-
Rechtsprechung, ins Leere.

Fundierte Arbeitnehmerberatung
Auch bei der Übermittlung relevanter
Mitarbeiterinformationen zur betriebli-

Betriebliche Altersversorgung

Haftungsgefahren für Arbeitgeber 

Mangels fehlender Aufklärung un-
terschätzen Firmen oftmals, dass

sich der Beratungsvorgang zumeist im
Bereich der erlaubnispflichtigen Rechts-
beratung nach dem Rechtsdienstleis-
tungsgesetz (RDG) befindet, die grund-
sätzlich nur durch zugelassene Rechts-
berater erbracht werden darf. Dieser
rechtsberatende Hintergrund resultiert
für Arbeitgeber aus der arbeitsrechtli-
chen Verpflichtung als Versorgungs-
schuldner, die durch eine erteilte be-
triebliche Versorgungszusage ausgelöst
wird. Sie wird durch eine schriftliche Er-
gänzung des Arbeitsvertrags manifestiert. 

Somit sind dezidierte Rechtskenntnisse
erforderlich, um sämtlichen Wirkungs-
weisen betrieblicher Versorgungszusa-
gen haftungssicher begegnen zu kön-
nen. Beauftragte Berater müssen des-
halb über eine ausreichende Rechtsbe-
ratungserlaubnis samt zugehöriger
Haftpflichtversicherung verfügen, um
ein haftungsauslagerndes Vorgehen ge-
währleisten zu können. Bei Missach-
tung dieser Prämissen können die Fol-
gen drastisch ausfallen:

Arbeitgeber als Versorgungsschuldner
Entstehen Firmen Vermögensnachteile
durch eine unerlaubte und fehlerhafte
Rechtsberatung, haben sie zwar auf
dem zivilrechtlichen Gerichtsweg einen
unbeschränkten Schadensersatzan-
spruch. Mangels fehlender Deckung der
unerlaubten Beratungstätigkeit durch
eine wirksame Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung sind sie jedoch
dann darauf angewiesen, sich an das
Privat- bzw. Firmenvermögen des Bera-
ters zu halten. Aufgrund der z. T. enor-
men Anspruchshöhen, die aus derarti-
gen Beratungsvorgängen erwachsen
können, ist ein umfassender Schaden-
ersatz wohl nicht immer gewährleistet.
Deshalb sollte eine Rechtsberatung nur
durch öffentlich bestellte und zugelas-
sene Rechtsberater bzw. Rechtsdienst-
leister erbracht werden. Das heißt,
Rechtsberater, ungeachtet ob Kapital-
gesellschaft (auch eine Rechtsbera-
tungs-GmbH bzw. -AG ist möglich,
wenn ein zugelassener Rechtsberater

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist ein unverzichtbarer Baustein unseres 
Alterssicherungssystems. Ohne arbeitgebergestützte Versorgungswerke werden 
sich die absehbaren Versorgungsengpässe der gesetzlichen Rentenversicherung 
wohl kaum egalisieren lassen. 

Sebastian Uckermann, Köln

Sebastian Uckermann, gerichtlich zu-

gelassener Rentenberater für die be-

triebliche Altersversorgung, Vorsitzen-

der des Bundesverbandes der Rechtsbe-

rater für betriebliche Altersversorgung

und Zeitwertkonten e. V. sowie Ge-

schäftsführer der Kenston Pension

GmbH, Köln.
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Arbeitnehmerberatungen zu Fragen der

betrieblichen Altersversorgung sollten von 

qualifizierten Beratern vorgenommen werden.

chen Altersversorgung sollten sich Ar-
beitgeber die sich ggf. hieraus erwach-
senden Haftungsprobleme vergegen-
wärtigen, um mögliche Gefahren be-
reits im Vorfeld so weit wie möglich
auszuschließen. Denn auch in dieser
Fallkonstellation werden sich Firmen
grundsätzlich externer Berater bedie-
nen, die die jeweiligen Arbeitnehmer
über die Hintergründe der betriebli-
chen Versorgungsmaßnahmen aufklä-
ren sollen. 

Auch wenn in diesen Arbeitnehmerbe-
ratungen im Regelfall nur untergeord-
net Rechtsberatung stattfindet, da zu-
meist auf die produkttechnische Aus-
gestaltung der einzelnen, den Arbeit-
nehmern zur Verfügung gestellten
Durchführungswege eingegangen wer-
den muss, hat sich der Arbeitgeber zu
vergewissern, dass der bzw. die beauf-
tragten Berater vollständige und vor al-
lem richtige Informationen an die Ar-
beitnehmer liefern. 

Bei fehlerhaften Arbeitnehmerberatun-
gen würde der Arbeitgeber nämlich im
ersten Schritt wie für eigenes Verschul-
den haften. Dies resultiert aus der recht-

lichen Konstellation des Beratungsvor-
ganges, in dem die beauftragen exter-
nen Berater die Stellung eines Erfül-
lungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB
einnehmen. Schlussfolgernd lässt sich
daher festhalten, dass Arbeitgeber dar-
auf achten sollten, dass der eingesetzte
Erfüllungsgehilfe sämtliche Beratungs-
empfehlungen und -ergebnisse um-
fangreich dokumentiert sowie entspre-
chend rechtlich geprüfte Unterstüt-
zungsmaterialien einsetzt. 

Fazit
Qualifizierte Beratung im Rahmen der

bAV lässt sich nur mittels strikter Kom-
petenzverteilung aus einem professio-
nellen Service-Netzwerk heraus erbrin-
gen. Die Rechtsberatung sollte dabei
durch einen befugten Rechtsberater er-
folgen und die Steuerberatung durch
den jeweiligen steuerlichen Berater. Fi-
nanzierungsfragen sind durch einen
erfahrenen Finanzdienstleister zu klä-
ren. Nur auf diesem Wege können die
unabdingbar notwendigen Maßnah-
men der bAV erfolgreich in Unterneh-
men eingeführt werden. �

Mitmachen und gewinnen! 
Schnell sein lohnt sich: Unter allen Einsendern, die uns bis zum 
28. Januar schreiben, verlosen wir 5 Fachbücher „Betriebliche Al-
tersversorgung und Zeitwertkonten“ von Sebastian Uckermann,
die uns der Autor freundlicherweise kostenlos überlassen hat. In
arbeits- und steuerrechtlichen Fragen sicher argumentieren. Mit
ausführlichen Erläuterungen und Handlungsvorschlägen leistet
der anwendungsorientierte Praktiker-Leitfaden Abhilfe.

Gewinnspiel: einfach Postkarte bis zum 28. Januar an KKH-Allianz Hauptverwaltung,
Nachrichten-Redaktion, Stichwort „Altersversorgung“, 30144 Hannover. Viel Glück!


	1.pdf
	KKH-A-Nachrichten_1-11_S20-21-1.pdf



